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allem Vermoͤgen dahin getrachtet / daß die Friedens⸗

H. 3 Handlung moͤchtebefoͤrdert werden / vnd Ihr Maj
nu ſolchem elfecr alle Vergnuͤgung habenthun laſſen /

dpelche man wegẽ der Vollmacht ſeiner Miniſtrorum ,

bey dieſer eneral Zuſammenkunfft hat delideriten mggenpnekach⸗
tet die Erſte ſo jhnen außgefertiget worden / ſehr weitlaͤuffig/ vnd in

beſter Form geweſen : Haben die Frantzsſiſche Plenipotentiarijerach-
tet / Sie / zů folge dieſes / keine wircklichere Prob der Auffrichtigkeit

Ihrer Majeſt . Intentionen wegen deß allgemeinen Ruhſtands geben

koͤndten/ als wann ſie vor allen dingen die Mittel vnd Wege ſuchen
wuͤrden / wordurch deſſelben Beſtand fuͤr eine lange Zeit moͤge ver⸗

ſichert werden.
Zu welchem end/ vnd vmb die Sorgfalt / welche man in Ergreif⸗

fung der Wafſen / wegen der allgemeinen Wolfahrt gehabt / in Er⸗

handlung deßFriedens zu continuiren / wieauch die Rechte vnd Privi⸗
legien der Fuͤrſtenvnd Staͤnde deß Reichs zu conſerviren / man behar⸗
ret hat / deroſelben Deputirten inſtaͤndig zu begehren / nachdemmal
klar gnug ſcheinet / daß je vollkommener die Zuſammenkunfft ſeyn
wird / je mehr man die obſervantz deß Reichs Satzungen / vnd die Be⸗

wird . Zu welchen man das Begehren der Freyheit deßChurfuͤrſten
von Trier beyzufuͤgen obligiret geweſen / als welches eine billichmaͤſſi⸗
ge/ nothwendige / vnd ſolcher maſſen in den præliminar Tractaten be⸗

ſchloſſene Sache iſt / in Anmerckung / die General Paſſeporten / welche

jhnen die Freyheit in eygner Perſon zukommen / oder jhre Schickun⸗
gen zu ſolcher Zuſamenkunfft zuthun / vergoͤnnet / in widrigen frucht⸗
loß ſeyn/ vnd man vergebens eine particulare fuͤr hochermeldtes Herzn

Churfurſten Deputirte wuͤrde beygefuͤget haben / wann er ſich nicht in
den Stand vnd Ort befinden wuͤrde / da Er mit denFrantzöͤſiſchen
Plenipotentiariis ynd den ſeinigen eine freye Corꝛeſpondentzpflegen /
vnd dieſen ſeine Inſtructiones , ohne Frucht vnd nach ſeinem eygnen
Willen / geben vnd ertheilen koͤndte .

Vnd obwol von maͤnniglichen leichtſam mag erkannt 7

2 vrtheilet
Eune

veſtigung einer gaͤntzlichen Sicherheit deß Friedens zu hoffen haben

allen vnd jeden der Cron Franckreich aliirten Fuͤrſten zugelaſſen / vnd
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vrtheiſer werden daß obberuͤhrte Propoſition in ſehr billichmaͤſſigerForm / vnd welche auch eygentlich die waarhaffte Paſſton an Tag ge⸗ben / mit welcher Franckreich nach hoͤchſtem verm
vnd beſtaͤndigen Frteden aüffzurichten b
noch aber die Herꝛen Mediatores beyd
ben / daß man weiter zur Sach ſchr⸗

gen einen ſtch⸗
6
6

zu willfahren / vnd allezeit ſeine waar
ans Liecht zuſtellen / nicht allein mit gutem Willen il

ſtatt gegeben / ſondern auch fuͤr einen Ruhm vnd e

Frieden mehr
em Erſuchet

r erachtet / ſich
gukwwillig in einer Sachen findẽ zu laſſen / in welche Widerſetzung⸗
vnerachtet ſie auff guten Grund Rechtens fund et were / der Befoͤrde⸗
rung eines ſo heiligen/ vnd der Chriſtenheit hoͤch enoͤthigten Werck⸗
einen Anſtoß bringen / oder zu einem prætent oder Vorwand dgſſelbe
zuverzoͤgerndienen koͤndte .

Begehren hierauff / der von Ihr Majeſt . erhaltenen Ondre zu
folge/ die ermeldte Gevollmaͤchtigte auffs newe / daß alle Fuͤrſten vnd
Staͤnde deß Reichs durch ihr Anes Intereſſe vnd die allgemetne
Wolfahrt wollen eingeladen ſeyn / die Schickung ſhrer Deputtrten zu
dieſer General⸗Zuſammenkunfft / in welcher durch die Gnade Gottes
die Handlung nunmehr geoͤffnet worden/ nichtlaͤnger auffzuſchteben .
Sie geleben auch vber daß der guten Vertroͤſtung / daß man die Ver⸗
hinderung deß Heren Churfuͤrſten von Trler ohne Verzoͤgerung auß
dem Weg raͤumen werde / damit ſeine detention vnnd Anhaltung
( wie es zweiffels frey geſchehen wuͤrde) der Befoͤrderung deß Friedens
kicht præjudiciren moͤge. Worauff ſie annoch auffs new beharꝛen /
vnd demnach ſolches Begehren ſo rechtmaͤſſig vnd nothwen dig / zweif⸗feln ſie nicht / ſie mit dem fuͤrderlichſten eine vollkommene latiskackion
erhalten werden .

Belangend die Sachen deß Teutſchlands / werden Ihr Majeſt .
alle Genetgenheit zu Beylegung der Zwiſtigkeiten / welche ſte mit dem
Kehſer haben koͤnnen / verſpuͤren laſſen / vnd ſeyn gaͤntzlich diſponiret
die Mittel anzunehmen / Krafft welcher man einen ſichern Frieden in
dem Reich/ vnd gutes Vertrawen vnd auffrichtige Freundſchafftmit

IhrKaͤyſ. Majeſt. ſilfften koͤnne . Vnd vmb die elect deſto mehr zu⸗
bezeugen / mit was Eyffer Ihr Majeſt . wuͤnſche / deß Reichs / vnd aller
FJuͤrſten vnd Staͤnde deſſelben / Beruhigung zuſehen / ſo ſeynſie reſol⸗
viret / ſich in alle dem jenigen / was das allgemeine Weſen deß Teutſch⸗
lands betrifft / nach jbren Nathſchlaͤgen zu bequemen / vnd nit anders
ſeine particular Intereſle zubeobachten / als mit dieſer intention , 555

mehr



mehr der Sicherheit / vnd Nutzbarketten hochermeldter Fuͤrſten vnd

Staͤnden als ſeiner eygnen / vorſehung zuthun .
Vnd demnach Ihre Majeſt . obligiret ſeyn / fuͤr ſeine Bundts⸗

verwandte / vnd Zugethane eine ſonderbare Vorſorg zutragen /ſo be⸗

gehren ſie inſon derheit / daß jhnen ſamptlichen Vergnuͤgung geſchehe /
vnd jhre Nothturfft zugleich mit der Cron Franckreich Intereſſe abge⸗
handelt vnd eroͤrtert werde .

Italien betreffend / woſelbſt die Frantzoͤſiſchen Waffen nur er⸗

ſchienen / vmb das Vnheyl zu hintertreiben / welches alle Fuͤrſten in der
ruin deß Hertzogen von Mantua ( davon man den Anſchlag / welcher
die annoch dortſelbſt waͤrende Zerꝛuͤttungen veranlaſſet / formiret )
erlitten haͤtten / erklaͤret man ſich / daß / gleich wie dieſe einige Motiye

den juͤngſt abgeleibtẽ Koͤnig/ vnſterbliches Angedenckens / bewogen/ in
den haͤrteſten Jabrszeiten Perſoͤnlich dahin zu verreiſen / ſeine Schaͤtze
daſelbſt zu conſumiren , vnd ſo viel ſeiner Vnterthanen Blut ver⸗

gieſſen zu laſſen ; Ebener maſſen nehmen Ihr Majeſt welche nicht
weniger in ſeinem heiligen Vorhaben / als in ſeinem Reich luccedlixet ,
in Sachen dieſer Provintz kein ander Interelle , als der Fuͤrſtẽ ſelbſten .
Vnd ſeyn Sie / zu mehrer Bezeugung ſolcher Warheit / bereit / ſich
dem Rath vnſers Heiligen Vatters / der Republic zu Venedig / vnd
anderer Fuͤrſten¶vnaußgeſchloſſen die jenigen / welche ſich dem Hauß
Oeſterreich zugethan erweiſen ) zu conformiren , in deme was ſie jhr⸗
als jhr waarhafftes Intereſſe , vnd Sicherheitzuerkeñen geben werden .
Jedoch alles vnpræjudicirlich Ihrer Majeſt . Rechten vnd pretenſio⸗
nen , welche nach vblicher Gewohnheit vnverletzet ſollen releryiret

ſeyn.
Vnd demnach Ihr Majeſt . jhr jederzeitvorgeſetzet / in Auffrich⸗

tung eines Sichern vnd ewigen Friedens zwiſchen den Chriſtlichen
Fuͤrſten an jhro nichts erwinden zulaſſen : Als iſt mehrgedachter Ge⸗

vollmaͤchtigten außdruͤckliches Begehren / daß man entweder jezt ge⸗
genwaͤrtig von Mitteln handele / wie zu einem ſothanigen Frieden zu⸗
gelangen : oder daß man bon jetzo an verglichen bleibe / daß / wann die

Puncten der General Handlung / durch einhelltgen Conſens derFuͤr⸗
ſten vnd Staͤnde deß Reichs vnd Italien werden eroͤrtert ſeyn / man
ſich auch alsdann wegen der Stcherheit fuͤr der Chriſtenheit Heyl vnd

ſolle/ in welchem gewißlich ſein hoͤchſtes Gluͤck
ſtehet .

Vnd laͤſſet man Vrtheilen / ob muͤglich ſen / ben gegentvaͤrtiger
Beſchaffenheit der Sachen / billichere EeN vnd Vorſchlage
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zu proponiren , vnd ob der Koͤnig jedesmal auffricheig geſprochen /wenn Ihr Majeſt die Begierd ertlaͤret welche ſie fuͤr den Rvnd Verſicherung der Teutſchen vnd Itallaniſchen Fürſten gehabthaben / nachdemmal man in dem Werck begriffen / die Waarheit mitder That zu bekraͤfftigen. Actum Muͤnſter den 24 . Februarij 1645.

Der Kayſerlichen HerꝛnGevollmaͤchtigen
Antwort

Auff die juͤngſteFrantzoͤſiſchePropoſition .
Auß demzaterniſchen ins Teutſche vberſetzet.

Bwol dero Kaͤyſ. Majeſt . Gevollmaͤchtigte erſehen/
daß in deß AllerChriſtlichſten Koͤnigs GevollmaͤchtigſtenPro·
poſition nicht allein in dem Eingang / ſondern auch in dem

vbrigen Inhalt viel angezogen vnd beruͤhrt wird / ſo eine weitlaͤufftigemateri zur Beantwortung an die Hand geben koͤndte : Haben ſie je⸗doch / in gutem Nachdencken / daß dieſer Zuſammenkunfft Zweck vnd
Ihr Majeſt . intention ſey/ mit muͤglichſter facilitet den Frieden zu be⸗
foͤrdern vnd wider auffzurichten / nur die vornembſte HauptPuncten
angeregter propoſition jhre Gemuͤts Meinung / vorbehaͤltlich weiterer
Nothturfft / vnd kuͤrtzlicherklaͤren wollen / als folget:

Vnd zwar auff den erſten Punct der Einladung aller vnd jederFuͤrſten vnd Staͤnde deß Reichs / ſagen ſie / daß jhr Kaͤyſ. Maj jhnenniemals verbotten / daß ſie in denen Verſamlungs Staͤdten entwederſelbſt Perſoͤnlich erſcheinen / oder die ihrige / ſo wol allgemeiner / alspri⸗vat Sachen halber / ſchieken moͤchten . Sondern was ſie hieſelbſt ins
gemein vortraͤglich zu ſeyn erachtete / haͤtte ſie Anno 163 C. an das
Churfuͤrſtl. Collegium , nachgehends Anno 16 4 % auff dem Reichs⸗Tag zu Regenſpurg / vnd in Dewlichkeit an die verſamblete Staͤnds

zu Franckfurt den 1z. Januarij vberfluͤſſig zuertennen ge⸗
geben .

Demnach aber biß dato / vnerachtet deß Gegentheils inſtaͤndi⸗
ges anhalten / nach abgewichenen Neun gantzen Monaten entwederkeiner / oder ſehr wenig erſchienen / ſo erhellet zur gnũge / daß es zu Kaͤyſ.
Majeſt . vnd der ChurFuͤrſten vnd Staͤnde ſelbſt Verachtung gerei⸗chen wuͤrde / wann deß Aller Koͤnigs
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das pacifications Haupttwerck mit den Kaͤyſerlichen vnd den jenigen ⸗
welche mit rechtmaͤſſigen Befehlen bey dieſen Verſamblungen wol

verſehen / zu gegen ſeyn / anzufangen vnd zuvollſtrecken / vnter dieſer bi⸗
nigen verzuͤglichen Exception vnd Einwandt⸗ daß noch nicht alle

Fuͤrſten vnd Staͤnde deß Reichs bey einkominen waͤten / verweigern

ſolten / bevorab / da bereits zweyer Churfuͤrſten Deputirte zur ſtelle

ſeyn/ deren einer / als von dem Churfuͤrſtl . Collegio abgeordnet / die
vbrigen abweſenden Churfuͤrſten repræſentiret .

Auff den audern iſt ebenmaͤſſig dargethan / daß auß keiner Br⸗
ſach/ mit keinem Exempel / vnd auß keiner abſonderlichẽ Vergleichung

koͤnne begehret werden / daß der HerꝛChurfuͤrſt von Trier / ehe vnd zu⸗

vor der Friedens Handlung ein Anfang gemacht wird / in die vorige
Freyheit / wie man ptætendiret , widergeſetzet arde . Vnd zwar ſol⸗
ches auß keiner Vrſach / angeſehen ſolches woͤber in den Paſſeporten
geſaget wird / als welche nur fuͤr ſeine Deputirte vnd Befehlshabere

verfaſſet ſeyn / noch auch die Vernunfft dictiret , daß man den jenigen⸗

welcheswegen derKrieg erwachſen zu ſeyn auffwidriger ſeiten preten .
diret wird / auß Handen laſſen ſolle / ehe vnd bevorab man wegen Bey⸗

legung deß Kriegs verglichen iſt: Zumaln / wann derſelbe alſo auß

Handen gelaſſen were / vnd der Krieg continniren ſolte / deß Exlaſſen⸗
den Sache in ſoviel aͤrgern Stand ſeyn muͤſte/ je hoͤher vnd wuͤrdiger
er war geachtet worden / als der jenige / welches wegen der Kriege ſolte
erreget ſeyn . Dann auch mit keinem Exempel / dieweil durch jmmer⸗
wehrenden gebrauch der Volcker in allen Friedenshandlungen uͤblich⸗

daß man von der jenigen / ſo in wehrenden Krieg von einem oder dem

andern Theil / auff was Weiß es wolle / gefangen oder angehalten
werden / Widerſtellung in die vorige Freyheit vnd Wuͤrde / in einem

abſonderlichen Articul zu handeln pflege / vnd niemals die Gewonheit

eingefuͤhretworden / daß jemand / wer er auch ſey / vnd mit was Wuͤr⸗

de er eminire , ehe man ſich deſſen abſonderlich vereiniget / auß dieſerei⸗
nigen Vrſach frey gelaſſen werde / dieweil ſonſten kein Anfang den

Frieden zu tracttren koͤnne gemacht werden . Endlich auch auß kei⸗

ner abſonderltchen Abhandlung vnd Vergleichung : Alldieweil nicht

allein gewiß iſt / daß die Trieriſche Sache von hoͤherImportangz als
daß ſie vnter der generali clauſula , krafft welcher allen mit der Cron

Franckreich Confœderirten Staͤnden deß Reichs durch den Ham⸗

burgiſchenVergleich ins gemein die Salvi Conduckus verſpꝛochen wor⸗

den/ auiger maſſen tacite koͤnnebegriffen werden : Sondern auch an
dem Tag liget / daß in beſagtem Vergleich auß druͤck lich nur 5
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ſichern Geleit / ſo deß Herin EhurfuͤrſtenDeputirten ynd nicht ihmedem Churfuͤrſten ſelbſt ſolte ertheilet werden Begehrung vnd Ver⸗ſprechung geſchehen . Wird dieſem nach der Villichkeit gemaͤß ſeyn /daß deßAller ChriſtlichſtenKoͤntgsGevollmaͤchtigeſichbegnuͤgen laſ⸗ſen / daß in Namen deß Kaͤyſers erllaͤret wird / vnd bereits vorher er⸗klaͤret worden / daß man hochermeldtes Herꝛn Churfuͤrſten Sachenverhandlung vnter den Pacifications Puncten vnd materien ſelbſtenan ſeinem Ort vnd in ſeiner Ordnung zulaſſen werde . Wie dannguch wogen deß Selvi Conductus ſo dem ſelbon zu vberſchicken iſt / be⸗reits vorlaͤngſt erklaͤret worden / daß Ihr Kaͤyſerl . Ma jeſt . zu lieſen/daß dieſe Vberſaͤndung durch die Herꝛn Paͤbſtliche Nuncios , derenelner hierſelbſt in dem Verſamlungs Ort / der ander an dem Kaͤyſerl.Hoff ſich auffhaͤlt / moͤge verꝛichtet werden
Auff den dritten Punet ſagen die Kaͤhſerlichen/ es ſeye nit gnug /daß die FrantzoͤſiſcheGevollmaͤchtigteihresKoͤnigsgeneigten Willen/Freundſchafft vnd Frieden mit dem Kaͤyſer vnd dem Reich zii ſtifften /nuk mit generalen Worten andeuten / ſondern es werdehierüͤber er⸗fordert / daß ſie klar / vnd ſonderlich ſagen / was der AllerChriſtlichſteKoͤnig fuͤr ſein Particular Intereſſe vom Kaͤyſer vnd dem Reich jhmzuthun haben wolle / was er prætendire , oder wann er von jhnennichts begehrig iſt/ ſolches auch anzeige . Dann wo dieſes nit kund⸗bar iſt / auff was Weiß vnd Begehren zwiſchen dieſen zweyen hoͤchſtenKriegs Haͤuptern Frted vnd Freundſchafft zuſammen wachſen koͤnne/wird alle Handlung von den vbrigen Privat. Streitigkeiten entel vndvergeblich ſeyn.

Auff den vierdten / demnach bißherg nemals in ſpecie iſt erklaͤretworden / welche / vnd wieviel jene Confoederirte vnd zugethane derron Franckreich weren ; Dann auch / ſo viel zwar bekannt iſt / bißdato in einer Anzahl nit erſchienen ſeyn / welche ſich fur ſothauige auß⸗gegeben haͤtten / als begehren die Kaͤyſerliche / daß deßAller Ehriſtlich⸗ſten Koͤnigs Gevollmaͤchtige einen jeden abſonderlich namhafft ma⸗chen damit man wiſſen moͤge / mit weſchen vnd auff was Maß zuſei⸗ner ZeitOrdnung vnd Stell⸗ nach Inhalt der Vollmachten vnddeß Hamburgiſchen Vergleichs / man zu tractiren habe .Auff den Fünfften / foird wegen Schlichtung der Italiaͤniſchenachen geantwortet / es were dieſes Orts nicht / vnd dienete auch nitzu Beſchleunigungdeß Frledens / daß man viel dilputite, welcher theilrechtmaͤſſtger fuͤr dieſes / oder jenes Staats defenſion die Waffen an⸗gezogen / ſondern/ nach dem von Sachen Teunſchlands ein Vergleich
wird
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wird geſchehen ſeyn / wird man auch zu dem jenigen / was Italien be⸗

trifft / ſchreiten . Im vbrigen iſts klar / daß die Herꝛn Mediatores ſo
wol der Italiaͤniſchen als TeutſchenSachen halber beederſeits accepti⸗
ret vnd beliebet worden ſeyn / dergeſtalt / daß man keiner newen

Schlichtungsform / welche hingegen angedeutet zu werden ſcheinet/
benoͤtigetiſt .

Belangend den letzten Punet wegen Verſicherung deſſen / was

ins kuͤnfftig ſoll gehandelt werden / iſt allbereits in vorhergehenden ge⸗
antwortet worden / daß dieſe Frag nit zum Anfang / viel weniger aber

zu den præliminarien der Tractaten ; ſondern zu dem Beſchluß deß
Friedens gehoͤrig ſey : Darnach / daß ebenmaͤſſig dem Kaͤyſer vnd
dem Reichhoch daran gelegen / daß der einmal geſchloſſene Fried kraͤff⸗
tig / beſtaͤndig/ vnd mit veſtenBanden bewahret ſey / derwegender

Kaͤyſer ſich nicht entgegen ſetzen werde / daß zu ſeiner Zeit vnd Ort der⸗

ſelbe mit allgemeiner Beyſtimmung der Staͤnde bekraͤfftiget/ vnd zur
Execution gebracht werde . Solche Erklaͤrung widerholen Ihrer
Majeſt Gevollmaͤchttgte . Dieweil aber dieſe Obligation nach der

Voͤlcker Recht beede Theil verbindlich machen ſoll/ ſo achten ſie für
billich / daß auch deßAller Chriſtlichſten Koͤnigs Gevollmaͤchtigte ſich
außtruͤcklich erklaͤren / daß man gleichmaͤſſige Confirmation nicht al⸗
lein von dem Koͤnig ſelbſt / ſondern auch von denen geſampten Staͤn⸗
den Franckreichs erhalten werde .

Auß welchen allen / ein jedweder klaͤrlich vernehmen kan / mit
was Auffrichtigkeit deß Gemüths die Kaͤyſerlichen trachten den
Pacifications Weg weiter einzugehen / in guter Hoffnung / deß mehr⸗

hochgedachtenAller Chriſtlichſten Koͤnigs Gev maͤchtigte / nach nun⸗

mehreroͤffneter Bahn die Sachen zu verhandlen / endlich auch fort⸗
ſchreiten / vnd nicht zulaſſen werden / daß die Chriſtenheit laͤn zer mit
eyteler Hoffnung genehret vnd auffgehalten werde . Actum Muͤnſter
den 7. Martij 164 .
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